Wichtiger Hinweis bzgl. Verwendung dieses Musterarbeitsvertrags [Diese Box bei Verwendung löschen]: 
Nachfolgend finden Sie einen vom Centre Patronal im Auftrag von VELEDES erstellten detaillierten Musterarbeitsvertrag für ein unbefristetes Arbeitsverhältnis im Lebensmittelhandel. Dieser wurde letztmals überprüft am 05.09.2024.
Bitte beachten Sie, dass es kantonale Vorgaben (wie Mindestlöhne) gibt, die zu beachten sind und in diesem Musterarbeitsvertrag nicht abgebildet sind.
Wir empfehlen Ihnen die im Musterarbeitsvertrag enthaltenen Punkte entweder im Arbeitsvertrag oder im Personalreglement zu vereinbaren bzw. zu regeln. Dementsprechend ist der Musterarbeitsvertrag mit einem allfälligen Personalreglement abzugleichen und entsprechend anzupassen. Dabei gilt es Widersprüche und Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass nur vereinbart bzw. geregelt wird, was in der Realität auch so umgesetzt bzw. gelebt wird. 
Blaue Klammern […] sind durch eine individuelle Regelung zu ersetzen.
Grüne Klammern […] enthalten zweckdienliche Hinweise oder bilden verschiedene Varianten ab. Sie entscheiden, welche Variante sich am besten eignet.
Wenn Sie Fragen zum Mustervertrag haben, wenden Sie sich bitte an das Centre Patronal als zuständigen Rechtsdienst: rechtsdienst@veledes.ch.

Arbeitsvertrag im Lebensmitteldetailhandel
zwischen
[Unternehmen / Name, Adresse], nachfolgend «Arbeitgeberin»,
und
[Name, Adresse], nachfolgend «Arbeitnehmer[in]».

Stellenantritt, Funktion und Dauer
(1) Der Arbeitnehmer tritt ab dem [Datum] in der Funktion als [Funktionsbezeichnung] in den Dienst des Arbeitgebers ein.
(2) Das Arbeitsverhältnis wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen.
Tätigkeit
(3) Dem Arbeitnehmer sind folgende Hauptaufgaben übertragen: [Aufzählung der Aufgabenbereiche].
[Wahlweise]Die Einzelheiten sind in der separaten Stellenbeschreibung vom [Datum] vereinbart, die Bestandteil dieses Arbeitsvertrags bildet.
Sofern es die Umstände erfordern, kann dem Arbeitnehmer jederzeit vorübergehend eine seinen Fähigkeiten und Eignungen entsprechende andere zumutbare Arbeit zugewiesen werden.
Arbeitsort
(4) Der Arbeitnehmer erfüllt seine Arbeitspflicht in [Ort]. 
Falls es die Erfüllung der vertraglich übernommenen Aufgaben ausnahmsweise oder periodisch erfordert, erbringt der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung auch an einem anderen Ort.
Kündigungsfrist und Ende des Arbeitsverhältnisses
(5) Die ersten [..] Monate; Hinweis: max. Dauer beträgt 3 Monate] gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von [Anzahl Kalendertage; Hinweis: max. Dauer beträgt 7 Kalendertage] auf einen beliebigen Termin hin gekündigt werden.
(6) Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien unter Einhaltung folgender Fristen jeweils auf das Ende eines Monats gekündigt werden [Hierbei handelt es sich um die Kündigungsfristen nach OR. Abweichende Regelungen sind zulässig, wobei 1 Monat nicht unterschritten werden darf]:
· im 1. Dienstjahr: 1 Monat;
· ab dem 2. Dienstjahr: 2 Monate;
· ab dem 10. Dienstjahr: 3 Monate.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.
Der Vertrag endet automatisch am letzten Tag des Monats, in dem der Arbeitnehmer das ordentliche AHV-Referenzalter erreicht.
Beschäftigungsgrad 
(7) Der Beschäftigungsgrad beträgt […] %, [Bei Teilzeit aufgeteilt wie folgt: [Aufzählung der ganzen-- und/oder der halben Tage, an welchen gearbeitet wird].
Arbeitszeit
(8) Die [wöchentliche, monatliche oder Jahres-]Arbeitszeit beträgt [Zahl] Stunden.
Die Einteilung dieser Sollstunden auf [Monate/Wochen/Tage] erfolgt im Rahmen eines [sofern vorhanden: Jahresarbeitszeitmodells/Gleitzeitmodells]. Die Arbeitszeiten richten sich im Detail nach den Betriebszeiten des Geschäftes und nach dem Einsatzplan der Arbeitgeberin.
[Sofern ein Arbeitszeitreglement vorhanden ist:]Die weiteren Einzelheiten sind im separaten [Name] Reglement geregelt.
(9) Der Arbeitnehmer hat seine Arbeitszeit (inkl. Überstunden) laufend zu erfassen. 
Überstunden
(10) Als Überstunden gelten alle Stunden, die über die vereinbarte Wochenarbeitszeit hinaus geleistet werden. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die von der Arbeitgeberin verlangten Überstunden zu leisten, soweit er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden können.
Als Überstunden und Überzeit werden nur jene Stunden anerkannt, die von der Arbeitgeberin angeordnet wurden oder, falls sie aufgrund der Umstände notwendig sind, von der Arbeitgeberin nachträglich spätestens innerhalb einer Woche nach deren Anfall genehmigt werden.
Überstunden und Überzeit soll der Arbeitnehmer, wenn immer betrieblich möglich und persönlich zumutbar, innerhalb von […] Monaten, spätestens aber innert eines Jahres durch Freizeit von gleicher Dauer kompensieren. Die Arbeitgeberin legt den genauen Zeitpunkt fest, wobei zuerst Überzeit und erst danach Überstunden kompensiert werden.
Bei Kompensation durch Freizeit besteht kein Anspruch auf finanzielle Entschädigung von Überstunden.
Wenn eine Kompensation durch Freizeit nicht möglich ist, [Hinweis: Art. 321c OR ist dispositiv. D.h. die Parteien können die Entschädigung frei vereinbaren. Wir machen nachfolgend einen Vorschlag]
[Variante A]werden die Überstunden zum Normaltarif auf Basis des Monatslohnes bezahlt, soweit sie die gemäss Arbeitsgesetz maximal zulässige Stundenanzahl nicht übersteigen. Soweit sie diese übersteigen, werden sie mit einem Zuschlag von 25% ausbezahlt.
[Spezialfall für Verkaufspersonal in Grossbetrieben des Detailhandels:]Für die ersten 60 Überzeitstunden pro Kalenderjahr werden die Überstunden zum Normaltarif auf Basis des Monatslohnes bezahlt bezahlt. Ab der 61 Überzeitstunde werden sie mit einem Zuschlag von 25% ausbezahlt.
Allgemeine Pflichten des Arbeitnehmers
(11) Im Rahmen der vertraglich übernommenen Arbeits- und Treuepflicht hat der Arbeitnehmer die Anweisungen von Weisungsbefugten, insbesondere jene der Geschäftsleitung und des Vorgesetzten zu befolgen.
Soweit es betrieblich notwendig und ihm dies zumutbar ist hat der Arbeitnehmer ausnahmsweise auch Weisungen einzuhalten, die ausserhalb des vertraglich vereinbarten Rahmens liegen. 
(12) Der Arbeitnehmer nimmt die berechtigten Interessen der Arbeitgeberin in guten Treuen wahr. Er hat insb. alle den Ruf der Arbeitgeberin schädigenden Äusserungen und Handlungen, die Abwerbung von Kunden oder Mitarbeitenden, die unerlaubte Benutzung von Arbeitgeber-Eigentum für den privaten Gebrauch und jegliche strafbaren Handlungen zu Lasten der Arbeitgeberin zu unterlassen.
(13) Der Arbeitnehmer hat die Persönlichkeit von Arbeitskollegen und -kolleginnen, Vorgesetzten und Dritten, mit denen die Arbeitgeberin in Geschäftskontakt steht, zu achten und alle persönlichkeitsverletzenden Verhaltensweisen zu unterlassen, insbesondere Diskriminierungen, jegliche Form der sexuellen oder psychischen Belästigung sowie Mobbing. Sexuelle Belästigung ist ein schweres Vergehen, das mit fristloser Kündigung, zivil- und/oder strafrechtlichen Sanktionen geahndet werden kann.
(14) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, über alles, was er in Ausübung seiner Tätigkeit erfährt, oder gemäss besonderer Vorschrift geheim zu halten ist, strengstes Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt insbesondere für die Bezugsquellen, Einkaufspreise, Margen, Marketingkonzepte, Umsatzzahlen, Lagerbestände, Projekte, Rezepturen, technologischen Abläufe und anderen betrieblichen Einzelheiten. Diese Verpflichtung bleibt nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen.
(15) Bei der Erfüllung seiner Arbeits- und Treuepflichten hat der Arbeitnehmer die bestmögliche Sorgfalt anzuwenden. Der Arbeitnehmer hat mit Arbeitsräumen, -einrichtungen sowie Arbeitsgeräten und -materialien mit der dafür erforderlichen Sorgfalt und möglichst sparsam umzugehen. Verletzt der Arbeitnehmer seine Sorgfaltspflicht, so wird er für den daraus entstandenen Schaden ersatzpflichtig.
Nebentätigkeit
(16) Ohne ausdrückliche Zustimmung des Arbeitgebers ist es dem Arbeitnehmer grundsätzlich untersagt, eine entgeltliche Nebentätigkeit auszuüben, insbesondere bei einer Vollzeitanstellung. Die Ausübung einer bezahlten unselbständigen oder selbständigen Nebenbeschäftigung bedarf grundsätzlich einer schriftlichen Bewilligung durch die Arbeitgeberin und darf nur ausgeübt werden, soweit die Treuepflicht nicht verletzt und die Arbeitgeberin nicht konkurrenziert wird. Ebenfalls dürfen Nebenbeschäftigungen die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigen und die arbeitsgesetzlichen Arbeits- und Ruhezeiten sind einzuhalten. Die erteilte Bewilligung kann zurückgezogen werden, wenn der Einsatz bei der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber dadurch negativ beeinträchtigt wird.
Die Ausübung eines öffentlichen Amtes ist vor Annahme einer Kandidatur ebenfalls mit der Arbeitgeberin abzusprechen, die insbesondere zwecks Anpassung der Ressourcenplanung und der Vermeidung von allfälligen Interessenkollisionen.
Lohn, Zulagen, Gratifikation
a) Lohn und Sozialversicherungsabzüge
(17) Dem Arbeitnehmer wird ein Fixlohn von CHF [Betrag] (Brutto) pro Monat bezahlt. [Hinweis: Verbindliche Mindestlöhne nach Massgabe des anwendbaren Rechts sind einzuhalten].
[Variante mit variablem Lohn:]
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen monatlichen Fixlohn von CHF [Betrag] (Brutto) zuzüglich eines variablen Lohnanteils, der sich berechnet zum einen aus [Lohnart, z.B. Provisionen von (Zahl) Prozent auf den von ihm vermittelten Geschäftsabschlüssen], zum andern aus [Lohnart, z.B. einer Gewinnbeteiligung von [Zahl] Prozent]. Die Einzelheiten regelt das [Name]Reglement.
Sozialversicherungsabzüge sowie Kinderzulagen richten sich nach den einschlägigen gesetzlichen bzw. reglementarischen Bestimmungen.
b) 13. Monatslohn/Gratifikation [sofern ein 13. Monatslohn oder eine Gratifikation vorgesehen ist]
(18) Der Arbeitnehmer erhält pro Kalenderjahr einen 13. Monatslohn [in der Höhe von CHF [Betrag] (Brutto) /in der Höhe des aktuellen Monatslohns (Brutto)]. Arbeitnehmer, die im Laufe des Kalenderjahres ein- oder austreten, erhalten den 13. Monatslohn anteilsmässig.
[Variante zum 13. Monatslohn]Der Arbeitnehmer erhält pro Kalenderjahr einen 13. Monatslohn in der Höhe eines Zwölftels des im betreffenden Jahr bezogenen Lohns (Brutto). Die neben dem Grundlohn ausgerichteten weiteren Lohnbestandteile werden in diese Berechnung mit einbezogen.
[Sofern eine Gratifikation vorgesehen ist]Die Arbeitgeberin kann, wenn dies der Geschäftsgang erlaubt, anlässlich des [Anlass, z.B. der Geschäftsabschluss] eine Gratifikation ausrichten, deren Höhe die Arbeitgeberin jedes Jahr nach freiem Belieben festlegt. Die Gratifikation stellt eine freiwillige Zahlung der Arbeitgeberin dar und begründet auch dann keine Ansprüche des Arbeitnehmers, wenn sie während mehreren aufeinanderfolgenden Jahren erfolgen.
c) Spesenentschädigung
(19) Der Arbeitnehmer erhält diejenigen Auslagen ersetzt, die ihm durch die Erfüllung seiner arbeitsvertraglich übernommenen Pflichten entstanden und betriebsnotwendig waren.
[Sofern vorhanden]Die Einzelheiten sind in einem separaten Spesenreglement geregelt.
[Variante Spesenpauschale]Der Arbeitnehmer erhält für die ihm in Ausübung seiner Berufstätigkeit entstehenden Auslagen eine monatliche Pauschalentschädigung von CHF [Betrag].
d) Modalitäten der Lohnzahlung
(20) Die Bezahlung des Grundlohns erfolgt in der Regel am 25., spätestens aber Ende des jeweiligen Monats. Fällt der 25. auf einen Sonntag oder einen Feiertag, so ist Zahlungstermin der nächste Werktag.
Der 13. Monatslohn wird jeweils [hälftig zusammen mit dem Juni- und] mit dem Dezember-Salär ausbezahlt.
Allfällige Entschädigungen (für Spesen, Überstunden usw.) werden im Monat, in dem sie fällig werden, zusammen mit dem Grundlohn ausgerichtet.
Ferien
a) Ferienanspruch
(21) Der Ferienanspruch und alles, was mit den Ferien zusammenhängt, wird auf der Grundlage des Kalenderjahres berechnet. Für das Eintrittsjahr und das Austrittsjahr erfolgt die Berechnung des Ferienanspruchs im Verhältnis zur tatsächlichen Beschäftigungsdauer.
[Hinweis: Der nachfolgend definierte Ferienanspruch ist ggf. auf ihre übliche Regelung anzupassen. Die nachstehende Aufzählung entspricht dem gesetzlichen Minimum]
Die Arbeitgeberin gewährt folgende Ferien pro Kalenderjahr:
· bis zum 20. Altersjahr: 5 Wochen;
· ab 21. Altersjahr: 4 Wochen;
· [sofern eine weitere (freiwillige) Abstufung vorgesehen ist]ab 50. Altersjahr: 5 Wochen;
· [sofern eine weitere (freiwillige) Abstufung vorgesehen ist]ab 60. Altersjahr: 6 Wochen.
Im Jahr, in dem der Arbeitnehmer eine der genannten Altersgrenzen erreicht, erhält er den vollen, längeren Ferienanspruch für das ganze betreffende Kalenderjahr.
b) Krankheit/Unfall und Feiertage während den Ferien
(22) Erkrankt oder verunfallt ein Arbeitnehmer während den Ferien und kann er mittels Arztzeugnis nachweisen, dass er dadurch ferienunfähig geworden ist, kann er diese Ferientage nachbeziehen. Aus dem Ausland werden grundsätzlich nur Spitalzeugnisse akzeptiert. Andere Arztzeugnisse werden nur akzeptiert, wenn sie von einem Schweizer Arzt inhaltlich bestätigt werden. Die gesundheitliche Beeinträchtigung muss ein erhebliches Ausmass hinsichtlich Intensität und Dauer angenommen haben, um den Ferienzweck vereiteln zu können.
Für Feiertage, die in bezogenen Ferienwochen liegen, besteht ebenfalls ein Anspruch auf Nachbezug.
c) Zeitpunkt der Ferien
(23) Der Zeitpunkt des Ferienbezugs wird im Team abgesprochen und falls nötig, d.h. bei fehlender Einigung im Team, durch die vorgesetzte Person festgelegt. Diese berücksichtigt dabei, soweit möglich, die rechtzeitig im Voraus geäusserten Ferienwünsche des Arbeitnehmers.
Grundsätzlich werden Ferien gewährt und bezogen während des den Anspruch begründeten Kalenderjahres. In betrieblichen Ausnahmefällen können Ferien im ersten Quartal des Folgejahres bezogen werden. Wenn die vom Vorjahr übertragenen Ferien zum 31. März des Folgejahres nicht vollständig bezogen bzw. deren Bezug beantragt wurde, legt die Arbeitgeberin ihn einseitig zwischen Juli und Dezember des neuen Jahres fest.
d) Restferien und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
(24) Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses muss der Arbeitnehmer allfällige Restferien bis zum Austritt real beziehen, soweit dies ihm zumutbar und betrieblich möglich ist.
Ist der Realbezug aus betrieblichen oder gerechtfertigten, persönlichen Gründen bis zum Austritt nicht möglich, so sind die Restferien auf der Basis des Grundlohns zuzüglich Anteil 13. Monatslohn abzugelten.
Wird der vorliegende Vertrag vor Ablauf des Zeitraumes aufgelöst, für welchen der Arbeitnehmer seine Ferien bereits bezogen hat, ist der zu viel bezogene Anteil zurückzuerstatten. Ein entsprechender Lohnrückbehalt ist zulässig.
Feiertage
(25) Im Kanton [Kanton] gelten als gesetzliche, den Sonntagen gleichgestellte Feiertage: [Aufzählung].
[Falls zusätzliche Feiertage gewährt werden]Als weitere Feiertage werden dem Arbeitnehmer gewährt: [Aufzählung]
Die genannten Feiertage werden bezahlt, wenn sie auf einen Arbeitstag fallen. 
Ausserordentliche Freizeit
(26) Dem Arbeitnehmer steht für die Erledigung dringender persönlicher Angelegenheiten die dafür nötige Freizeit zu, soweit ihm unmöglich oder unzumutbar ist, diese in seiner ordentlichen Freizeit zu erledigen.
Namentlich folgende Ereignisse berechtigen den Arbeitnehmer zum Bezug ausserordentlicher Freizeit mit Lohnfortzahlung [Hierbei handelt es sich um Empfehlungen unter Berücksichtigung der „üblichen“ Dauer]:
· Eigene Hochzeit: [2-3] Arbeitstage;
· [Hochzeit eigener Kinder: 1 Arbeitstag];
· Tod Partner/in: [2-5] Arbeitstage;
· Tod von eigenen Kindern/Eltern: [2-3] Arbeitstage;
· Tod naher Verwandter/nahe stehender Bekannter: 1 Arbeitstag;
· Umzug eigener Haushalt: 1 Arbeitstag [maximal einmal pro Jahr];
· Stellensuche nach erfolgter Kündigung: 1 Halbtag pro Woche;
· Militärische Inspektion, Rekrutierung und Entlassung: Gemäss Aufgebot.
Die bezahlten Absenzen sind ereignisgebunden. Fällt einer dieser freien Tage auf einen ohnehin freien Tag oder der Arbeitnehmer wegen Krankheit, Unfall, Mutterschaft oder Militärdienst bei einem dieser Ereignisse bereits abwesend, so kann dieser Tag nicht nachbezogen werden. Fällt hingegen einer dieser freien Tage in die Ferien, zählt er nicht als Ferientag.
Lohnfortzahlung bei unverschuldeter persönlicher Arbeitsverhinderung
a) Grundsätzliches
(27) Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, Arbeitsverhinderungen – auch alle im Voraus bekannten – unverzüglich den direkten Vorgesetzten zu melden, damit diese die notwendigen Vorkehrungen treffen können.
Ab dem dritten Kalendertag der Arbeitsunfähigkeit muss ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden, aus welchem die Arbeitsunfähigkeit, der Grad der Arbeitsunfähigkeit sowie die voraussichtliche Dauer der Absenz hervorgehen. Später eingereichte oder rückwirkend ausgestellte ärztliche Zeugnisse werden in der Regel nicht akzeptiert. Die Arbeitgeberin kann vom Arbeitnehmer jederzeit für die Zukunft verlangen, dass er bereits ab dem 1. Absenztag unverzüglich ein Arztzeugnis vorlegt. Während einer laufenden Kündigungsfrist ist stets ab dem 1. Absenztag ein Arztzeugnis vorzulegen.
Die Arbeitgeberin kann den Arbeitnehmer jederzeit auffordern, sich zur medizinischen Untersuchung bei einem von ihr bestimmten Arzt (auf Kosten des Arbeitgebers) zu melden. Weigert sich der Arbeitnehmer, trägt dieser den Erwerbsausfall.
b) Lohnfortzahlung
[Hinweis: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Lohnfortzahlung zu regeln. In der Praxis schliessen viele Arbeitgeber eine Krankentaggeldversicherung ab. Nachfolgend finden Sie zwei Varianten. Variante A beschränkt sich auf die gesetzliche Lohnfortzahlungspflicht. Variante B ist eine mögliche Regelung, falls eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen worden ist. Selbstverständlich sind die Einzelheiten gemäss der abgeschlossenen Versicherungspolice bzw. den anwendbaren Versicherungsbestimmungen in der nachstehenden Variante zu berücksichtigen].
(28) [Variante A]Ist der Arbeitnehmer aus persönlichen Gründen unverschuldet an der Erfüllung seiner Arbeitspflicht ganz oder teilweise verhindert (namentlich infolge Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Militärdienst oder Erfüllung einer anderen gesetzlichen Pflicht), so hat der Arbeitnehmer nach Massgabe von Art. 324a OR Anspruch auf Lohnfortzahlung während einer beschränkten Zeit. 
[Variante B]Die Arbeitgeberin hat für den Fall von Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen. Die Leistungen der Versicherungen ersetzen die gesetzliche Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeberin.
Im Fall von Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit von mindestens [Zahl]% erhält der Arbeitnehmer seinen Lohn im Umfang der von der entsprechenden Versicherung ausgerichteten Leistungen, sofern und solange die von der Versicherungsgesellschaft aufgestellten Bedingungen erfüllt sind und der Arbeitnehmer die Weisungen der Versicherungsgesellschaft sowie der Arbeitgeberin befolgt. Der Arbeitnehmer hat die Versicherungsbestimmungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert (insb. Vorbehalte).
Derzeit erbringt die Krankentaggeldversicherung grundsätzlich die folgenden Leistungen: Nach Ablauf einer Wartefrist von [Zahl] Tagen [80-100]% des versicherten Verdienstes während insgesamt maximal [720-730] Tagen. 
Während der Wartefrist von [Zahl] Tagen bezahlt die Arbeitgeberin [80-100]% des Lohnes. 
Grundsätzlich richten sich die Versicherungsleistungen ausschliesslich nach den jeweils massgebenden Bestimmungen der Krankentaggeldversicherung, welche dem Arbeitnehmer zur Einsicht offenstehen. Soweit die Arbeitgeberin Leistungen vor Auszahlung der Versicherung erbringt, stehen die Versicherungsleistungen der Arbeitgeberin zu.

[Wahlweise]Es besteht keine Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeberin während den ersten drei Monaten der Anstellung.
[Wahlweise]Es ist ausdrücklich vereinbart, dass die ersten maximal [2-3] Krankheitstage zulasten des Arbeitnehmers gehen (d.h. der Arbeitnehmer erhält die ersten [2-3] Tage pro Krankheitsfall keinen Lohn). 
[Bei Variante B ]Die Hälfte der Prämie geht zulasten des Arbeitnehmers (Lohnabzug).
[Bei Variante B ]Die Arbeitgeberin ist von allen weiteren Verpflichtungen, welche sich aus Art. 324a OR ergeben, befreit.
Die Lohnfortzahlungspflicht der Arbeitgeberin endet in jedem Fall mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses.
[Bei Variante B]Der auszubezahlende Lohn bei Arbeitsunfähigkeit kann nicht mehr betragen als der Nettolohn bei voller Arbeitsfähigkeit. Die Arbeitgeberin behält sich vor, allenfalls einen Nettolohnausgleich vorzunehmen und die Lohnzahlung auf den üblichen Lohn zu beschränken.
Personalversicherungen
a) Obligatorische Versicherungen
(29) Gegen die Risiken Alter, Unfall, Invalidität und Arbeitslosigkeit und für Arbeitsverhinderungen infolge öffentlicher Dienstleistungen (v.a. Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienst) und Mutterschaft ist der Arbeitnehmer im Rahmen von AHVG/IVG, BVG, UVG, AVIG und EO obligatorisch versichert.
Obligatorische berufliche Vorsorge (sog. Zweite Säule): Es gelten grundsätzlich die jeweils massgebenden Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung. Diese, namentlich Statuten und Reglemente, können jederzeit bei der Vorsorgeeinrichtung bezogen werden. 
b) Freiwillige Versicherungen
(30) [Sofern vorhanden]Die Arbeitgeberin versichert den Arbeitnehmer folgendermassen über den obligatorischen Bereich hinaus:
[Aufzählung der überobligatorischen Leistungen]
Schlussbestimmungen
(31) [Nur sofern ein GAV anwendbar ist]Das Arbeitsverhältnis untersteht dem Gesamtarbeitsvertrag [Bezeichnung des GAV]. Dem Arbeitnehmer wurde der GAV ausgehändigt und vor Vertragsunterzeichnung die Möglichkeit gegeben, sich mit dessen Inhalt vertraut zu machen.
(32) [Nur sofern ein NAV anwendbar ist]Die Anwendung der Bestimmungen des [Bezeichnung des NAV] wird, soweit rechtlich zulässig, pauschal wegbedungen.
(33) Es bilden folgende Reglemente Bestandteile dieses Vertrags: [Name, z.B. Personalreglement, etc. – Wichtig: Weisungen können vom Arbeitgeber grundsätzlich einseitig erlassen und angepasst werden (z.B. Weisung betreffend Arbeitszeit, betreffend Verbot sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, betreffend Übersicht Versicherungsschutz etc.). Erklärt ein Arbeitsvertrag aber eine Weisung, eine Versicherungspolice o.Ä. zum integrierenden Vertragsbestandteil, braucht es für jede Anpassung stets die Zustimmung des Arbeitnehmenden.]
Diese sind dem Arbeitnehmer vor dem Vertragsabschluss ausgehändigt worden. Der Arbeitnehmer bestätigt mit untenstehender Unterschrift, dass er den Inhalt dieser Reglemente vollständig zur Kenntnis genommen und vollumfänglich akzeptiert hat.
(34) Abänderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung des vorliegenden Vertrages sind nur in Schriftform und von beiden Vertragspartnern unterzeichnet rechtsgültig. Dies gilt insbesondere auch für diese Schriftformklausel.
(35) Sollten Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle unwirksamer Bestimmungen treten sinngemäss die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
(36) Auf diesen Arbeitsvertrag ist schweizerisches Recht anwendbar. Der Gerichtsstand bestimmt sich nach Art. 34 ZPO.

[Ort, Datum]						[Ort, Datum]

Die Arbeitgeberin:					Der/Die Arbeitnehmer/in:
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